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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Trifft es zu, dass bei der Umstellung der Finanzierung für die Kleinkindbetreu-
ung von Pauschalmitteln auf eine Betriebskostenfinanzierung (§ 29 c FAG) für
das Jahr 2013 bei den Berechnungen der Auswirkungen von einer Betreuungs-
quote von 34 Prozent ausgegangen wurde und nun, nachdem die Quote ledig-
lich 25 Prozent beträgt, erhebliche Finanzverwerfungen für die Mittelzuwei-
sungen 2014 zu erwarten sind?

2. In welcher Gesamthöhe wurden für den Landkreis Schwäbisch Hall in den Jah-
ren 2011, 2012 und 2013 Mittel für die Kleinkindbetreuung (Betriebskostenför-
derung) bereitgestellt und auf welchen Zuschussbetrag werden sich die Mittel
für 2014 belaufen? 

3. Bei der Kalkulation von Betriebskosten für laufende und neue Plätze sind die
Träger, die Kommunen und die Tageseltern von einer Betriebskostenförderung
in gleicher Höhe wie im Jahr 2013 je Kleinkind ausgegangen. Welche Konse-
quenzen ergeben sich für alle Beteiligten und welche Vorschläge des Landes
gibt es, mit den zu erwartenden Einnahmeausfällen um etwa 25 Prozent umzu-
gehen?

Kleine Anfrage

des Abg. Helmut Walter Rüeck CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft

Auswirkungen der Kürzungen von Betriebskosten -

zuschüssen des Jahres 2014 für die Kleinkindbetreuung 

(§ 29 c Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund 

und Ländern – FAG) auf den Landkreis Schwäbisch Hall, 

dessen Kommunen, Träger und Tagesmütter/-eltern 

und auf die Elternbeiträge
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4. In welcher Höhe wurden vom Landkreis Schwäbisch Hall in den Jahren 2011,
2012 und 2013 Mittel für die Förderung der fachlichen Begleitung von Ta-
gespflegepersonen bereitgestellt, welcher Haushaltsansatz ist für das Jahr 2014
vorgesehen und welche Auswirkungen würden sich im Falle einer Kürzung der
Landesmittel um 25 Prozent ergeben?

5. Beabsichtigt der Landkreis Schwäbisch Hall nach ihrer Kenntnis auch bei rück-
läufigen Mitteln eine Förderung im bisherigen Umfang aus eigenen Haushalts-
mitteln vorzunehmen und mit welcher Unterstützung des Landes kann er dabei
rechnen? 

03. 06. 2014

Rüeck CDU

B e g r ü n d u n g

Offenbar müssen aufgrund einer Fehleinschätzung der Landesregierung alle an
der Kleinkindbetreuung Beteiligten damit rechnen, dass es bei der Auszahlung
der Mittel im Sinne des § 29 c FAG für das Jahr 2014 zu erheblichen Kürzungen
kommen wird. Eine solche Kürzung dürfte für die Dynamik des weiteren Ausbaus
auch im Landkreis Schwäbisch Hall wenig förderlich sein und tangiert damit zu-
dem die Frage des Rechtsanspruchs der Eltern, da immer noch zu wenig Plätze
vorhanden sind.

Im Bereich der Kleinkindbetreuung bei Tageseltern sind nach dem FAG 15 Pro-
zent der Mittel als Finanzierung für die fachliche Qualifizierung der Tageseltern
vorgesehen und die Tagesmütter-/elternvereine im Land haben ihre Angebote auf
diese Finanzierungsgrundlage abgestimmt. Auch hier ist bei einer Mittelkürzung
mit erheblichen Auswirkungen zu rechnen, die nicht zu Lasten der Betreuungs-
qualität gehen darf. 
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 30. Juni 2014 Nr. 2-2236.1-07/13 beantwortet das Ministe -
rium für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Trifft es zu, dass bei der Umstellung der Finanzierung für die Kleinkindbetreu-
ung von Pauschalmitteln auf eine Betriebskostenfinanzierung (§ 29 c FAG) für
das Jahr 2013 bei den Berechnungen der Auswirkungen von einer Betreuungs-
quote von 34 Prozent ausgegangen wurde und nun, nachdem die Quote ledig-
lich 25 Prozent beträgt, erhebliche Finanzverwerfungen für die Mittelzuwei-
sungen 2014 zu erwarten sind?

2. In welcher Gesamthöhe wurden für den Landkreis Schwäbisch Hall in den Jah-
ren 2011, 2012 und 2013 Mittel für die Kleinkindbetreuung (Betriebskostenför-
derung) bereitgestellt und auf welchen Zuschussbetrag werden sich die Mittel
für 2014 belaufen? 

3. Bei der Kalkulation von Betriebskosten für laufende und neue Plätze sind die
Träger, die Kommunen und die Tageseltern von einer Betriebskostenförderung
in gleicher Höhe wie im Jahr 2013 je Kleinkind ausgegangen. Welche Konse-
quenzen ergeben sich für alle Beteiligten und welche Vorschläge des Landes
gibt es, mit den zu erwartenden Einnahmeausfällen um etwa 25 Prozent umzu-
gehen?

Zu 1., 2. und 3.:

Am 1. Dezember 2011 haben Land und kommunale Landesverbände den Pakt für
Familien mit Kindern unterzeichnet. Durch den Pakt wird die Betriebskostenför-
derung des Landes

•   im Jahr 2012 von 129 Mio. Euro um 315 Mio. Euro auf 444 Mio. Euro;

•   im Jahr 2013 von 152 Mio. Euro um 325 Mio. Euro auf 477 Mio. Euro 

erhöht.

Entsprechend einer Forderung der kommunalen Landesverbände wurde die Be-
triebskostenförderung im Jahr 2014 auf eine neue Grundlage gestellt. Die finan -
zielle Beteiligung des Landes wird danach nicht mehr pauschal im Gesetz festge-
legt, sondern bemisst sich nach den tatsächlichen Ausgaben der Kommunen. Im
Pakt wurde vereinbart, dass sich das Land ab 2014 unter Einbeziehung der Bun-
desmittel zu 68 Prozent an den Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung be-
teiligt. Die kommunalen Landesverbände haben den Pakt als „Meilenstein“ ge-
würdigt und hervorgehoben, dass die Landesregierung die „Bremsklötze“ beim
Ausbau der Kleinkindbetreuung weggeräumt habe.

Die Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der Betriebsausgaben wurde mit den
kommunalen Landesverbänden abgestimmt und im Einzelnen in § 29 c Abs. 2
FAG festgelegt. Danach ist die Jahresrechnungsstatistik des zweitvorangegange-
nen Jahres maßgeblich. Um die Bemessungsgrundlage so weit wie möglich zu
 aktualisieren, werden die aus der Jahresrechnungsstatistik abgeleiteten Betriebs-
ausgaben je Kind mit den Kinderzahlen des Vorjahres multipliziert. 

Dem Ausgleich liegen damit die aktuellsten verfügbaren statistischen Daten zu-
grunde.
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Die Betriebskostenförderung nach § 29 c FAG hat sich wie folgt entwickelt:

Der Rückgang der Zuweisungen im Jahr 2014 ist im Wesentlichen darauf zurück-
zuführen, dass die Zahl der betreuten Kleinkinder deutlich geringer angestiegen
ist, als ursprünglich angenommen. Beim Pakt für Familien mit Kindern wurde
 unterstellt, dass im Jahr 2012 82.500 Kinder und im Jahr 2013 91.800 Kinder be-
treut werden. Dies hätte unter Berücksichtigung der Entwicklung der prognosti-
zierten Kinderzahl unter 3 Jahren insgesamt landesweit zu Betreuungsquoten von
30,5 Prozent bzw. 34 Prozent geführt. Tatsächlich wurden im Jahr 2012 jedoch
nur rd. 63.700 Kinder und im Jahr 2013 nur rd. 68.800 Kinder betreut (einschließ-
lich insbesondere Doppelzählungen von in Kindertagespflege betreuten Kindern,
die zusätzlich eine Kindertageseinrichtung besuchen). Durch den geringeren An-
stieg der betreuten Kleinkinder ergeben sich gegenüber den beim Pakt getroffenen
Annahmen Betreuungsquoten von 23,5 Prozent im Jahr 2012 und 25,5 Prozent im
Jahr 2013. Die Zuweisungen des Landes in den Jahren 2012 und 2013 waren da-
mit – gemessen an der 68-prozentigen Beteiligung – deutlich zu hoch. Der Rück-
gang der Zuweisungen im Jahr 2014 ist damit zwangsläufige Folge des mit den
kommunalen Landesverbänden vereinbarten Wechsels von einer pauschalen Fest-
betragsförderung zu einer prozentualen Beteiligung an den tatsächlichen Kosten
der Kommunen. 

Im Vergleich mit dem Jahr 2011 haben sich die Zuweisungen für die Kleinkind-
betreuung verdreifacht. Dies macht deutlich, dass durch den Pakt die Förderung
massiv ausgeweitet wurde. 

4. In welcher Höhe wurden vom Landkreis Schwäbisch Hall in den Jahren 2011,
2012 und 2013 Mittel für die Förderung der fachlichen Begleitung von Tages -
pflegepersonen bereitgestellt, welcher Haushaltsansatz ist für das Jahr 2014
vorgesehen und welche Auswirkungen würden sich im Falle einer Kürzung der
Landesmittel um 25 Prozent ergeben?

5. Beabsichtigt der Landkreis Schwäbisch Hall nach ihrer Kenntnis auch bei
rückläufigen Mitteln eine Förderung im bisherigen Umfang aus eigenen Haus-
haltsmitteln vorzunehmen und mit welcher Unterstützung des Landes kann er
dabei rechnen? 

Zu 4. und 5.:

Nach dem gegenwärtigen Stand wurden bzw. werden dem Landkreis Schwäbisch
Hall Mittel für die Förderung der Betriebsausgaben der Kindertagespflege in fol-
gender Höhe zugewiesen, wovon nach § 29 c Abs. 3 FAG ein Anteil von jeweils
mindestens 15 Prozent für die Förderung der fachlichen Begleitung der Tages -
pflegepersonen bestimmt ist:

2011:  100 Tsd. Euro, davon mindestens 15 Prozent = 15,0 Tsd. Euro

2012:  277 Tsd. Euro, davon mindestens 15 Prozent = 41,6 Tsd. Euro

2013:  309 Tsd. Euro, davon mindestens 15 Prozent = 46,4 Tsd. Euro

2014:  268 Tsd. Euro; davon mindestens 15 Prozent = 40,2 Tsd. Euro

 2011 2012 2013 2014 
 Mio. EUR 
landesweit insgesamt 151 509 568 455 
Landkreis Schwäbisch Hall 
insgesamt 

1,7 6,3 6,8 5,7 
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Von 2013 auf 2014 werden die Zuweisungen an den Landkreis Schwäbisch Hall
für die Kindertagespflege voraussichtlich um rd. 13 Prozent zurückgehen.

Nach Auskunft des Landratsamts Schwäbisch Hall beabsichtigt der Landkreis
Schwäbisch Hall, trotz der im Jahr 2014 rückläufigen Zuweisungen nach § 29 c
FAG eine Förderung der Kindertagespflege im bisherigen Umfang aus eigenen
Haushaltsmitteln vorzunehmen.

Dr. Nils Schmid

Minister für Finanzen und Wirtschaft
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